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5. B~iblatt Beiblatt· zur Parlamentskorrespondenz 10. Juli 1957 

42/A Antrag 

der Abgeordneten W i mb erg er, Den g 1 er, K y s e 1 a , 

Mac h u n z e __ und GenQssen, 

betreffend die Abänderung und Ergänzung des Kriegsopferversor~~ngs

gesatzes 1?57. 
-.-.-.~ 

Mit dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1956, BGB1. Nr. 264, wUJ'clen o.i(; 

Rentensätze des I\riegsopferversorgungsgesetzes 1957 in zwei Etappen~ uu:l 

zwar mit 1. Jänner 1957 und 1. Jänner 1958, erhöht; die für den Änsp-c''Llch 

der Beschädigten und Witwen auf Zusatzrente und für den Anspruch auf Elt~~:('n,~ 

rente massgebenden Einkommensgrenzen sind unverändert geblieben. Auf G:r1,;.nd 

der Tatsache, dass mit Wirkung vom 1. Jänner 1957 die Renten aus deI' S:)s12.::."'" 

versicherung und Ruhe(Versorgungs)genüsse erhöht wurden, haben sich i~ 

zahlreichen Fällen insoferne Härten für die Kriegs.opfer ergeben, als Z:isat ';::.

renten eingestellt oder gemindert und Elternrenten entzogen werden mus3ten., 

Eine Erhöhung der Einkommensgrenzen des Kriegsopferversorgungsgesetz8s eI'

weist sich daher als unbedingt erf~rder1ioho 

Aus serdem ist eine Erhöhung der Vers icherungsbei träge in da:!.' Kran.l'~e71~ 

versicherung der Kriegshinterbliebenen notwendig, weil die seH L JttL~ 

1954 in Geltung stehenden Beiträge seit längerer Z.eit nicht mehr kcsten-: 

deckend sind. Aus Anlass dieser Neuregelung wären auch Bestimmungen ükn' 

die Anzeigepflicht der Versicherten sowie über Nachzahlung und Rückfori'iB· .... 

rung von Versicherungsbei trägen in das Kriegsopferversorgungsgesetz 8'.lf':.-u

nehmen; auf die Notwendigkeit einer derartigen gesetzlichen Regelu:(~g lift-':; 

auch der Rechnungshof wiederholt hingewiesen. 

Die finanziellen Auswirkungen der Erhöhung der Einkommensgrenzer. i::ör.nen 

" mangels entsprechender Unterlagen :!',iffernmässig nicht angegeben wo!'clGIl" J)81 

allfällige Mehraufwand des Bundes dürfte jedoch nicht allzu hoch se:.n u::.d 

wird im Rahmen des Gesamtkredites bei Kapitel 15 des Bundesvoransch1aceo 

das Jahr 1957 seine :Deckung finden. Der Mehraufwand des Bundes auf G~u.nd 

der Erhöhung der Versicherungsbeiträge in der Krankenversicherung de::1.' 

Kriegshinterbliebenen kann mit 2,'850.000 S angenommen werden; 811Cb. di':,s<O'r 

Betrag wird im Rahmen des Gesamtkredites bei Kapitel 15 gedeckt werdc'1 kÖY'.l1-2E" 

-w-.-.-
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Die gefert igten Abgeordneten stellen daher den 

. ,A n t r. a g : 

Der Nationalrat wolle beschliessen: 

Bundesgesetz vom •••••••••••• 1957, mit dem das Kriegsopferver

sorghngsgesetz 1957 abgeändert und ergänzt wird. _ .... -_.-
Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 152/1957, wird abge

ändert und ergänzt wie folgt: 

1. Im'§ 12 hat Abs. 2 zu lauten: 

" ( 2) Die Zusat zrente wird nur insowei t gezahlt, als das monatliche 

Einkommen (§ 13) des Schwerbeschädigten ohne Berücksichtigung der Grundrente 

die Höhe der ihm bei Erwerbsunfähigkeit zustehenden Beschädigtenrente (Grund

rente und volle Zusatzrente ) - mindestens jedoch den Betrag von 910 S •• nicht 

erreicht; diese Grenze erhöht sich, falls Kinderzulagen und Frauenzulage 

(§§ 16, 17) gebühren, um deren Betrag, minde.stens jedoch um je 60 S .. " 

2~ Im § 35 hat Abs. 3 zu lauten$ 

fI (3) Zusatzrente erhalten auf Antrag die im Abs. 2 lit. a, bund c 

bezeichneten Witwen, wenn und insoweit ihr monatliches Einkommen (§ 13) ohne 

Berücksichtigung der Grundrente 75 v, H. der im § 12 Abs. 2 erster Halbsatz 

aufgestellten Einkommensgrenze nicht erreicht; diese Grenze erhöht sich für 

jedes waisenrentenberecht igte Kind um den Betrag der Kinderzulage (§ 16), 

mindestens jedoch um 60 S." 

3. § 45 hat zu laut~n: 

It § 45 0 Elternrente gebührt nur dann, wenn die Eltern bedürftig sind" 

Bedürftigkeit ist gegebe n, wenn die Elt ern nicht arbe itsfähigs ind und ihr 

monatliches Einkommen (§ 13) 75 v. H. der im § 12 Abs. 2 erster Halbsatz 

aufgestellten Einkommensgrenze nicht erreicht. Diese Einkommensgrenze er~· 
höht Sich, falls ein Elternpaar (§ 46) in Betracht kommt, um den Betrag der 

Frauonzulage (§ 17), mindestens jedoch um 60 S. Die Prüfung .der Arbeits

fähigkeitentfällt, wenn der Vater das 60., die Mutter das 55. Lebensjahr 

vollendet hat." 
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46 § 73 hat zu lauten: 

n § 73. (1) Für jeden Versicherten ist ein Durchschnittsbeitrag in 

der Höhe von monatlich 38 S zu entrichten. Gehören mehrere Versicherte einem 

gemeinsamen Ha'whal t an, so ist der Bei trag in dieser Höhe nur für de n Ver

sicheJ.'ten, der die höchste Rente 'nach diesem Bundesgesetz bezieht, bei gleich 

hohor Rente nur für den ältesten Versicherten (Hauptversicherten) zU entrich

ten? kommen für die Versicherung nur Waisen in Betracht, so gilt die jüngste 

Waise als Hauptversicherter. Für alle übrigen Versicherten (Zusatzversicher

ten) beträgt d3T Durchschnittsbeitrag monatlich 8 s. 
(2) Der Beitrag für versicherungs pflichtige Hauptv-.ers icherte (§ 68) 

wird mit 12 S VaTI Versicherten und mit 26 S vom Bunde getragen~ für versiche

rune'J :pflicht:~g8 Zusatzvers icherte trägt der Bund den Bei trag zur ,Gänze. Der 

von den Pflichtversicherten ~u tragende Beitragsanteil und der von den frei

'\,vil=.i,g Ve?'sicbsrten (§ 69) zu entrichtende Versicherungsbeitrag werden durch 

das zuständige Landesinvalidenamt (§ 79) ,ven der dem Versicherten zustehen

den Fente eü:behnlten. Die Landesinvalidenämter überweisen die Beit räge all

mOl1at lieh 2:1 drm Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; 

cUe:=:ier tei.lt die einlangenden Bei träge auf die einzelnen Gebietskrankenkas.

sen nach s::':'lsLJ. Schlüssel auf, der vom Bundesministerium für soziale Verwal-

hll~g auf Antrag des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungs

träger l:~ter Berücksichtigung des nachgewiesenen Aufwandes für die Kranken

YGrsichp::":I,np,' der Kriegshinterbliebenen festgesetzt wird. Reicht der Eei trag 

hicht a'J,fi ~ l'm den nachgewiesenen Aufwand zu decken, so kann der Auf te ilungs

schlüsee 1_ ~"..lgl1.nGten der Gebietskrankenkassen abgeändert werden, deren allge

n:eine f:'.DC'''lz:'_elle Lage dies begründet~ 

(3) :Di8 VersIcherten oder ihre gesetzl'ichen Vertreter sind verpflichtet, 

jeue J:'ür die Vp:r'sicherung bedeutsame Änderung, insbesondere auch jeden'Ein

tritt in eine versicherungspflichtige Beschäftigung oder den Austritt aus 

e::";1<3::' ;:101chen 80wie den Anfall oder 'Wegfall einer Rente aus der Sozialver

oicherung~ inne;rhalb von zwei Wochen d€!l1 Landesinvalidenamt (§ 79) anzuzei

gen'; hi'1.sichtlich der Zusatzversicherten trifft diese Anzeigepflicht den 

Hauptversiche::-cen oder dessen gesetzl ichen Vertreter. Der zur Anze ige Ver

"pflichtete ist dem ,Bunde für den aus der Unterlassung der Anzeige entstande

IlGn Schaden ersatzpflichtig; die Vorschriften des § 54 über den Ersatz zu 

Unrecht ompfnngener Geldleistungen sind sinngemäss anzuwenden. 
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(4) Das Landesinvalidenamt hat in den Fällen des 'Abs. 3 auf Grund der 

Anzeige, sonst von Amts wegen die· entsprechende Meldung (An- oder Abmeldung) 

an die zuständige Gebietskrankenkasse unverzüglich zu erstatten. 

(5) Zu Ungebühr entrichtete Beiträge können für die letzten zwei Jahre 

zUL"""'Ückgefordert und nicht entrichtete Bei träge für die letzten zwei Jahre 

nachgefordert werden. Die zweijährige Frist ist jeweils vom Zeitpunkte fier 

Geltendmachung des Anspruches auf Rückforderung oder Nachforderung zu berech

nen. Die Rückforderung ist unzulässig, wenn die Gebietskrankenkasse, bei der 

der Hinterbliebene verSichert war (§ 68), innerhalb der letzten zwei Jahre 

vor der Geltendmachung der Rückforderung eine Leistung aus dieser Versiche

rung erbracht hat." 

Artikel 11. 

Die'Bestimmungen des Art. I Z. 1 bis 3 dieses Bundesgesetzes treten 

mit dem der Kundmachung nächstfolgenden Tag in Kraft. Die übrigen,Bestimmun

gen dieses Bundesgesetzes treten arn 1. September 1957 in Kraft. 

Ar~ikel 111. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministeriun 

für soziale Verwal tung betraut. 

-.-.-.-.-.-.-.-

Erläutornde Bemerkungen 

Zu den beantragten Lbän~crungen und Ergänzungen ist im einzelnen folgences 

zu bemerken: 

Zu l\.rt. I Z. I.!. Die Einkommensgrenzo für die Gellährung einer Zusatzrento 

an Schy:(~rbeschädigto ist euf Grund dos Bundosgesotzes BGBL Nr. 50/1956 mit 

850 S fostgosotzt~ sio erhöht sich, fells Frauenzulage und Kindorzulagon in 

Betracht kommen, um je 44 S. Diese Einkommensgrenze soll nunmehr dahin abge_ 

ändert worden, daß sie dem jelleiligen Betrag der Grundrente lL~d vollen Zusatz

rente eines erwerbsunfähigen Schuerbeschädigten entspricht. Diese Rente boträgt 

derzoit 805 S. Durch dia FestsetzUJlß' eines ]:1indostbotrages von 910 S i7ird je

doch gouährleist8t, deß die EinkomIDonsgronze boreits vom Inl<rafttroten der 

Uovel18 an in dor mit.1. Jänner 1958 fostgosetzton Höhe der Grund- und Zusatz

rontc eines EI'\(erbsunfähigon zur Ausuirkung gelangt. Die Einkommensgrenze soll 
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sich um den Betrag der im Einzelfall gebührenden Frauenzulage und Kindcrzulagon 

erhöhen. Diose Zulagon botragon derzeit 52 S. Durch die Festsetzung oines Min

destbetrages. von je 60 S \Tirer jedoch geuährloistet, daß dio ab 1. Jänner 1958 

geltende Höhe dor Frauenzulage und Kindorzulagon bei der Berechnung dor Ein

kommensgrenzo schon vom Inkrafttroton der Novelle an borücksichtigt uird. 

Zu Art. I Z. 2: In dor \7itvrenversorgung beträgt derzeit die für den 11.11.

spruch auf Zusatzronto maßgebende Einkommonsgronze 640 S zuzüglich 44 S für 

jedes uaiseru::entetiba:'echtigte Kind. Diose Einkommensgrem'io soll nunmehr mit 

75 v.H. der in der Beschädigtenversorgung maßgebenden Eiru~ommensgrenze entsprechend 

dem schon bisher bestc.nc_enen Verhältnis festgesetzt nerden. Für jedes 17aisen

rentenberechtigte Kind soll die Einkommensgrenze analog der für die Beschädigten 

gotroffenonRcgelung erhöht Herden. 

Zu Art. I Z. 3~ Für Elternteilrentenbeträgt derzoit die für die Annahme 

von Bedürftigkeit maßgebende Einkommensgrenze 640 S; sie erhöht sich, falls ein 

Elternpaar in Betracht kommt, um 44 S. Diese Einkommensgrenze soll im Falle von 

Elternteilrenten in gleicher Weise \lic in der Witnenversorgung neu geregelt 

l7erclen. Bei EI ternpaarcm erhöht sich Clie Einkommonsgrenze UL1 den Betrag Ci.er 

Frauenzulage in der ab 1. Jälli~er 1958 geltenden Höhe. 

Zu Art. I Z. 4: In der KrankonversicherUl1ß' der Kriegshinterbliebonen be

trägt der Versicherungsbeitrag derzeit 25 S für den Hauptvorsicherton Ul1d 5 S 

für don Zusatzversichürton. Aus don vom Hauptvorband der österreichischon Sozial

yorsicherul1.ß'sträger erbrachten Unterlagen geht hervor, daß mit diesen Beiträgen 

das Auslangon nicht gefunden nerden kann. In den Jahren 1955unc1 1956 botrug der 

L.bgD,ng 4.8 Millionen Schilling bZT[. 7.8 Millionen SChilling. Im Hinblick auf 

das ständige Ansteigen der Ausgaben für die SachleistUJ.'lgen in der Krankonver:

sicherung der Kriegshinterbliobenen muß für das Jahr 1957 mit einem noch höheren 

Abgang gerechnet rrerden. Diese Abgänge gingen bisher zu Lasten der-übriß"pn Ver

sicherton. Da die allgemeine Lage der Yu-ankenvorsicherung äußerst angespannt ist, 

kann eine -,-reitere Verschärfung der finanziellen Gebarung der Träger der Krcmlmn

versichorung durch die ständig steigende Bolc,stung aus der Krankenversicherung der 

Kriegshinterbliebenen nicht neiter veranhlortct nerden. Auf Grund der derzeitigen 

~usgabGn der Gobietskrankenkassen für Sachleistungen in der KrankenversicherUl1g 

der Kriegshinterbliebenon erscheint eine Erhöhung des Versicherungsbeitrages in 

dieser Sparte auf 38 S für Hauptversicherte und 8 S für Zusatzversicherto ange

messon. Die sich daraus orgobende Erhöhung Ci.es VcrsicherUllGsbeitrages für die 

Hauptversichorten nird im bisherigen Verhältnis auf die Vorsicherten und den 

Bund c,ufgc;tcdl t -;Jerden; für c'-ie Zus2.tzversicherten trägt ,-rio bisher C~3r Bund 
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10. Beiblatt 10., Juli 1957 

c:1o erhöhten Bai tre.ge zur Gänze. Die freürillig Versicherten vlerdGn Hie bisher 

den Beitrag zur Gänze selbst zu trngen hc..ben. Die bishorige .i\l1.fteilung der von 

den Lendesinvalidenämtern ~n don Hnuptverband dor österreichischen Sozialver

sicherungsträgor entrichteten Beiträge auf die Gobietslcra.nkonka.ssen ,Jird an die 

Vorschriften des Allgoraoinen Sozic:.lversicherungsgosctzos über die Krc..nkenver

sicherung der Rentner angepaBt. 

Während nach dem Allgencinen Sozialversicherunesgesotz der Dienstgober 

zur ]![eldung aller fiiJ;., das Versicherungsverhältnis Jll2,ßgebendcm Umstände ver-
\i,lI 

pflichtet ist" ist im Kriegsopferversorgungsgesotz keine BestimmQng über eie 

Meldepflicht enthnlten. Des ,Fehlen solcher Besti~~ungen hat sich in der Ver-

Iml tung äußerst m,chteilig c.usgevfirkt. Den soll nunr:J.ehr durch eine entsprechonde 

Verpflichtung der Landesinvalidenämter und der Versicherten abgeholfen uerden. 

DD.S Kriegsopforversorgungsgosetz ·enthält rroitersnuch keine Bestimmmg 

über die Verjährung und Rückforderung von Versicherungsbeiträeen. In sinnge

mäßer Anlehnung an die BestiL1L1ungen der' §§ 68 und 69 des 1:..SVG. iürd nunmehr eine 

entsprechende Regelung im Kriegsopfervcrsorgvngsgesetz ffotroffen. 

Zu Art. 11: Die Bestimmungen über die Einkommensgrenzen sollen mH dem 

TD.ß' no.ch der ~tmc1n2.churig dieses Bundesgesetzes in ICr.:::.ft treten. Die Bestimmungen 

über die Änderungen in der Krankenversicherung der Kriegshinterb1iobcnen können 

erst ml 1. Septenber 1957 in Kraft treten, neil die Renten für Juli 1957 bereits <::cus

bezahlt und für .August 1957 a:ncorriescn 'Ilorc1en sind, ein nc.chträglicher ~"~b~ug 

von Beitragsanteilen für diese beiden Monnte den Kriogshintorbliobonen GUS 

soziD.len Errlägungen aber nicht zueomutet nerden kann • 

... -............... .. 

In formeller Hinsicht nol1e der Lntrag dem ~usschuß für soziale Verrraltun~ 

zuge1:Tiesen Horden. 

...- .... -.- .•.. ,.. 
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